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Nr. 142.

Gesetz,betreffend Herabsetzung von Mindeftftrafen des Militärftrafgefetzbnchs.
Vom 25. April 1917.

·

Wir Wilhelm, Von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König oon Preußen 2c.,
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats nnd des Reichstags,Ums folgt:

Artikel I.

Das Militärftrafgesetzbuchwird dahin abgeändert:
1. Jm § 9 werden der Ziffer 2 folgende Worte hinzugefügt:
»foweit der Kaiser,»inBayern der König von Bayern oder die von ihnen ek-

InächtigtenMilitärbefehlshaberdie Geltung anordnen.«
2. § 10 erhält folgende Fassung:

»DieEliiilitärpersonenfind im Falle des § 9 Nr. 1 Vom Tage ihrer Mobil-
1nachung bis zu Ihrer Demobilmachung den Kriegsgesetzenunterworfen.«

Z. Jm § 66 Satz 2 werden die Worte:
«

»wenn die Tat nicht im Felde begangen ift,« gestrichen.
4-. Dem § 67 wird als zweiter Satz folgende Vorschrifthinzugefügt:
»,,Jn minder schweren Fällen kann die Freiheitsftrafe bis auf drei Sllionate

ermäfzigtwerden«

o. Der § 71 erhält folgende Fassung:
Die Fahnenfluchtim Felde wird mit Gefängnis von fünf bis - 01

·

s-«
« , ·

»
.

,

-

· «
Fu zehn galten

bestraft; m minder fchweren Fallen kann die Gefängmsftrafebistan ein Jiahr
ermäßigtwerden.

«

«

Jm Rückfalltritt, wenn die frühereFahnenflurhtnicht im Felde began en ist,
Zuchthausnicht unter fünf Jahren und»wenn die frühere Fahnenflueht imgFelde
begangenIst, c2Fodess1trafeoder lebenslanglichesZuchthaus oder Zuchthaus nicht unter
zehn Jahren ein.«

G. Jm §72 Abf. 2 werden hinter dein Worte: ,,Todesftrafe«.folgende Worte eingefügt:
»oder lebenslängliche-ZZuchthans oder Zuchthaus nicht unter fünf, im Rückfall nicht
unter zehn Jahren«.



kl.

10.

11..

12.

18.

14.

— 144 —-

Der § 75 erhält folgende Fassung:
»Stellt sich ein Fahnenflüchtier innerhalb sechs Wochen, im Felde innerhalb

einer Woche nach erfolgter Fahnenflucht,,-so kann die an sichrerwirkte Zuchthaus-
strafe oder Gefängnisstrafebis auf die Hälfte ermäßigt,an Stelle der Todesstrafe
auf lebenslänglichesZuchthaus oder Zuchthaus nicht unter fünf Jahren erkannt
werden. Auch kann, wenn kein Rückfall vorliegt und die Straftat nicht im Felde
begangen ist, von der Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes abgesehen
werden. Gegen Unteroffiziere muß jedoch auf Degradation erkannt werden.«

Jm § 77 werden die Worte: »von einem Jahre« gestrichen.

Im §78 Abf. 1 Satz 2 werden die Worte: »wenn die Tat nicht im Felde begangen
ist,« gestrichenund hinter den Worten: »bis auf drei Monate« die Worte eingefügt:
,,im Felde bis auf ein Jahr«.

JIn § 93 werden im Abf. 1 die Worte: ,,Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahre«
durch die Worte: ,,bis zu fünfzehnJahren« ersetzt, im Abf. 2 die Worte: »von drei
Monaten-« gestrichen.

Jm § 95 werden im Abf. 1 Satz die Worte: ,,nicht im Felde« gestrichen; der

zweite Absatz erhält folgende Fassung:
»Ist eine der im Abs.1 bezeichnetenHandlungen vor dem Feinde begangen,

so tritt Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheits-
strafe nicht unter einem Jahre ein. Besteht die Handlung darin, daß der Gehorsam
gegen einen vor dem Feinde erteilten Befehl ausdrücklichverweigert oder der Un-

gehorsam dagegen sonst durch Worte, Gebärden oder andere Handlungen zu erkennen

gegeben wird, so tritt Todesstrafe oder lebenslänglicheFreiheitsstrafe oder Freiheits—
strafe nicht unter zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe nicht unter

einem Jahre ein«.

Jm §96 Abf. 1 werden hinter den Worten: ,,nicht unter zwei Jahren« die Worte

eingefügt:

»in minder schwerenFällen nicht unter sechs Monaten«.

Jm §97 erhalten die Abf. 2 und 3 folgende Fassung:
»Ist die Handlung im Felde begangen, so tritt Todesstrafe, in minder schweren

Fällen oder wenn die Handlung außer dem Dienste begangen ist, lebenslängliche
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahre ein.

«Hat die Handlung eine schwereKörperverletzungoder den Tod des Vorgesetzten
verursacht, so ist in den Fällen des Abf. 1 statt auf Gefängnis oder Festungshaft auf
Zuchthaus von gleicher Dauer, in minder schweren Fällen auf Zuchthaus oder Frei-
heitsstrafe nicht unter einem Jahre zu erkennen; in den Fällen des Abf. 2 tritt Todes-

strafe, in minder schwerenFällen lebenslänglicheZuchthaus- oder Freiheitsstrafe oder

Zuchthaus- oder Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ein.«

Jm §108 werden hinter den Worten: »die Todesftrafe«die Worte eingefügt:

»in minder schweren Fällen lebenslänglicheZuchthaus- oder Gefängnisstrafe oder

Zuchthaus- oder Gefängnisstrafenicht unter fünf Jahren«.

. § 110a erhält folgende Fassung:
»Liegt in den Fällen der §§ 100, 106, 107, 110 ein minder schwerer Fall vor,

so kann die Strafe in den Fällen des §100 Abf. 1 und des §106 bis auf sechs
Monate, im Felde bis auf ein Jahr Gefängnis, in den Fällen des §100 Abf. 2,
der §§ 107 und 110 bis auf ein Jahr, im Felde bis auf zwei Jahre Gefängnis
herabgesetztwerden. Jm Felde kann in den Fällen der §§ 107 und 110 statt auf
Gefängnis auf Zuchthaus von gleicher Dauer oder auf lebenslänglichesZuchthaus
oder Gefängnis erkannt werden.

Jn den Fällen der §§ 106, 107, 108 und 110 ist neben einer erkannten Ge-

fängnisstrafe die Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes zulässig«
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16· Jm § 141 werden im Abs. 2 die Worte ,,nicht unter drei Jahren« durch die Worte:

,,nicht unter sechs Monaten-« und die Worte: ,,nicht unter zehn Jahren« durch die
Worte: ,,nicht unter einem Jahre«, im Abs. 8 die Worte: ,,nicht unter einem Jahre-«
durch die Worte: ,,nicht unter drei Monaten-« und die Worte: ,,nicht unter zehn Jahren-·
durch die Worte: ,,nicht unter einem Jahre« ersetzt.

Artikel II.

Jm §8 Abs. 2 des Einführungsgesetzeszum Militärstrafgesetzbucherhält die Ziffer 1

folgendeFassung:
,,Jn leichteren Fällen können im Disziplinarwege geahndet werden:

1. Vergehen wider die §§ 64, 66 Satz 2, §§ 79, 89, 90, 91 Abs. 1. §§ 92,
93, 94, 120, 121 Abs.1, §§ 137, 141 Abs. 1, §§ 146, 148 Fall 1,
151;«§

Artikel Ill.

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.

« —
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktemKaiserlichen

Ksluiegel
Großes Hauptquartier,den 25. April 1917.

(Siegel) Wilhelm.
Helfferich

Berlin, den 11. Mai 1917.

Vorsteheudes Gesetz (Reichs-Gesetzblatt1917 Seite 381 bis 384) wird zur-Kenntnis der
Marine gebracht. » «

Der Staatssekretärdes Reichs-Marme-Amts.

Jn Vertretung.
«x.1la. 4503. Hebbinghaus

Nr. 143.

Änderung der Anstellungsgrundsätze.
Kriegsmint ·i m.

·

gek.1625-3.IFFIJUZF. Berlin, den 4. April 1917.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15. März 1917 nachstehendeAbänderung zu den

Grundsätzenfür die Besetzung der mittleren, Kanzler- und Unterbcamtenstellenbei den Kommunal-
behordenusw. mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheinsvom 20. Juni 1907 —

D- V. E. Nr. 42 — beschlossen-

31 st ·h
Jm § 2 ist im ersten Satz die Zahl 3000 durch 1000 zu ersetzen Der zweite Satz ist

· l reic en.

,

Die preußischeAusführungs-und Zusatzbestimuiungauf S. 36 zu §2 dieser Grundsätze
O- X. E. Nr. 42) wird im Einvernehmen mit dem Minister des Jnnern aufgehoben

Deckblätter werden Vorläufignicht ausgegeben
Jm Auftrage: Frhr. v. Langermann.

Berlin, den 28. April 1917.

Vorstehende Änderung der Anstellungsgrundsätzewird zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
L-lIb.1172. Brüninghaus
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Nr. 144.

Abgrenzung des Kriegsgebiets.
«·Kriesgsminifteriuni. .

-

, s)0 E)
- -

MU- U-980-17.· A 1. Berlin, den -0..1pril 191.«.

Der Erlaß vom 18. Januar 1917 (Armee-Verordnungsblatt Seite 28), betreffend Abgrenzung
desKriegsgebiets wird unter 1 wie folgt ergänzt:

(-) Vom 14. Januar 1917 an:

Abgrenzung wie zu b, jedoch mit Einschlußder ganzen Kreise Saargemünd
und Forbach

J1n Auftrage:
v. Meiß.

Berlin, den 12. Mai 1917.

·

Vor-stehendeAusführungsbestimmungwird unter Hinweis auf die Veröffentlichungim
MarIneverordnungsblatt 1917 Seite 122 zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
llb. 1262. Brüninghaus

Nr. 145.

Löhnungszuschuß.
Berlin, den 2. Mai 1917.

Die Löhnungszuschüssefür Unteroffiziere des Friedensstandes mit Familie (Marineverordnungs-
blatt 1916 Seite 279 Nr. 250l betragen vom 1. April 1917 ab:

I. bei gemeinsamer Haushaltsführung:
as) für Familien ohne Kinder täglich . · 0,20 J-

b) - - mit 1 Kinde -
. . 0,60 -

c, - jedes weitere Kind täglichmehr . 0,40 -

.ll.. bei getrennter Haushaltsführung:
a) für Familien ohne Kinder täglich . . . 1,00 J-

b) - mit 1 Kinde -
. . . 1,40 -

o) - jedes weitere Kind täglichmehr. . . 0,40 -

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
,cl-. Ul. 6874. Dr. Schramm

Nr. 146.

Anrechnung des vaterländischen Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten.

Beschluß-
betreffendAnrechnung des vaterländischcnHilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten.

»DerStaatsministerialbeschlußvom 17. Juni 1916, betreffend die Grundsätzeüber Anrechnung
des Kriegsdienstes auf das Dienstalter der Staatsbeamten, wird durch folgende Bestimmungen
ergänzt« und abgeändert:
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Dein lKriegsdiensteim Sinne der Grundsätzeüber Anrechnng des Kriegsdienstes
aus das Dienstalter der Staatsbeamten ist der vaterländischeHilfsdienst gleich zii achten,
der auf Grund einer Uberweisung (§ 7 Abst des Reichsgesetzes vom 5.·Dezember 1916

(Reichs-GesetzblattS. 1383) oder aufGrund einer von der vorgesetztenDienstbehördeaus-

gesprochenenBeurlaubung abgeleistet ist.
· · » . « .

Wie weit ein sonstübernonimeiier vaterländischerHilfsdienst dein Kriegsdienst gleich
zu achten ist, bestimmt der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem Fiiianzminister oder

die von den beiden bezeichneteDieiiststelle.
· .

Art, Umfang und Dauer des oaterländischenHilfsdienstessollen bei dessen Be-

endigung, insbesondere durch eine Bescheinigung der Betriebsleitung, festgestellt werden.

Berlin, den 22. März 1917.

Das Staatsministerium

gez. v. Breitenbach Beseler. Sydom v. Trott zu Solz Frhr v. Schorlemer.
Lentze v. Loebell. Helfferich v. Stein. Graf v. Roedern

Berlin, den 12. Mai 1917·

VorstehenderStaatsiiiiiiisterialbeschlußwird imAnschlußan deii im Marineoerordnungs-
blatt 1917 Seite 119ff. bekanntgegebenenStaatsniinisterialbeschlußvom 17. Juni 1916 mit dem

Hinzufügenzur Kenntnis der Marine gebracht, daß Ziffer der dazu erlassenenAusführungs-
sztimmungeuvom 24. April 1917 — ch II· 13624

·- glelche AIIIVCUD,UUAfMdeL
·

Das ReichsgesetzVom 5. Dezember1916 (Reichs-GesetzblattSeite 1333) ist im Murme-

verordnungsblatt1916 Seite 312 bis 816 abgedruckt.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jii Vertretung.
Cl-.11· 5933« Dr. Schramm.

Nr. 147.

Jmpfgesetzs
·

. .

Berlin, den 28. April 1917.

Der»Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 22. März 1917 sich mit neuen Beschlüssenund Vor-

«
ritteii zum Jiiipfgesetz vom 8. April 1874 einverstanden erklärt;sie treten an die Stelle der

Belchlüfsevom 28· Juni 1899 und der durchdieseBeschlüssegenehmigtenBestimmungenund Vordrucke.
»» ·

Die Verfügung vom 8. Dezember 1899 — G. 2890 — (Marineverordnungsblatt
Seite 357 Nr, 361) ist mit einem Hinweise hierauf zu versehen.

Den beteiligten Dienststellenwird je ein Abdruckder neuen Beschlüsseund Vorschriften
zuiii Jiiipfgesetz— besondere Beilage zu den Veröffentlichungendes Kaiserlichen Gesundheits-
amtes 1917 Nr. 15 — durch das Sanitätsamt demnächstzugehen.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
G.llI.1703. Uthemann.

Nr. 148.

Abgabe von Emser Mineralwasser.

Ar Kriegsministerium · . . ,-

""ee-BmvaltungsDepartwnts Berim, den 30. April 191-.
Nr. 3958-4. 17. B 1.

aZUden in Ziffer 2 Absatz 1 des Erlasses vom 9. Mai 1916 (Arniee-Verordnuiigsblatt Seite 209)
ngegebenen Preisen werden seit 20. April 1917 vorläufig folgende Teuerungszuschlägeerhoben:
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-..« ls FO«« :- LØ ,

.-

11:1100 auge
.

- J(fehlenzur Zeit)
100 IA Flaschen 9 -

l.,-2 - -- 100 « · ·

- 100 ZA -
. . . . . . . 8

Ja Absatz a. a. O. ändert sich der auf 5 Pf. angegebene Preis in 18 Pf,

Jm Auftrage: Brosig.

Berlin, den Z. Mai 1917.

Vorstehendes wird mit Bezug auf die Veröffentlichungvom 17. Mai 1916 (Marine-
verordnungsblatt Seite 114) zur Kenntnis gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung-
(-;. II. 1912. Utheinann

Nr. 149.

Offiziergehälter.
Berlin, den 11. Mai l9l7.

Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:
(A. K. O. v. 27: 1. 1917, 26. 4. 1917.)

Lfd. . Zeitpunkt
Nr. Dænstgmd Name

des Einrückens

l. Marine-Ober-

Chefingenieur O t t ö (August)
2. Marine-Chef-

1« 4" 17

ingenieur Ri sse

Der Staatssekretär des Reichs-schwirre-Amts.

Jtn Auftrage.
A. ic. 58.3:3· Heuser.

Personalveranderungen.
a« Ernennungen, Beförderungen, zu T o r p ed er -Ka pitänle11111ants:

Torpeder-Oberleutnants
·Verfetzungen usw«

Lindncr, Bockhoru, Waldan, Schcllcr, Fischer-;

Befördert: zu Torpeder-Oberlentnants:
.

-
— Torpeder-Leutnants

»

K· O« vFZZ ·191« , Hoycr, Uibelhack, Jüncmann, Stark, Hausen (Paulv),
:)U1n Lorpedo-E-tabsl UgeUIcUrI ' (Gustav), (August),

Torpedo-Oberingenienr Icskc;
Jung; zu Torpeder-Leutnants:

zu Torpedo-Oberingenieuren: Oheriokpedek
To rpedo-Jngenieure Rust, Burmeiftcr, Mahlfcldt, Diipnctz Mostert,

Kanze, Jul)l, Schrötcr; . Stummcyer, Evers, Breitenbach, Krieg,
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Hollmann, Bethke, Karl, Schwesinger,
Vork;

zUUl Torpeder-Oberleutnant der Reserve: s

Tor eder-Leutnant der Reserve
Müller.

p

Ein Patent als Torpedo-Chefingenieur
erhalten:

charakterisierter Torpedo-Chefingenieur
Krcplin.

Weiter befördert-

ZU Feu erw erks-Kapitänleutnants:

Feuerwerks-Oberleutnants
Kokner (August), Wicnandt, Sinnhdfer, Eckert;

zu Feuer werks-Oberleutnants:

Feue rwerks-Leutnants
Lchmann (Kurt), Reichert, Wandel, Maletz (Kurt),

Kirschke, Körner (Alfred), Pautsch7

zu Marine-Stab szahlmeisterm

charakterisierte Mariae-Stabszal)lmeifter·
Lemn, Staune, Mctsch, Lciuhos, Hacbc, Gotpchc;

zu Marine-Oberzahlmeistern:
«

Marine-Zahlmeister
SchslitxlctxPricmer, Pape, Bicsel, Hardt, Mccncu,

Kochmann, Richtcr (Friedrich), Willers, »

Naköttcr, Gay, Stein, Jacob (Wilhclm).

Den Charakter als Marine-Stabszahl-
meister erh alten:

Marine-Oberzahlmeifter ·

Hemkks Habicht (Hermann), Pischon, Heitchcn,
Motschmann, Koch (Frjedrich).

Charakterverleihungem

(Allerh. Patente v. 28· 4. 1917.)

CokstckyMarine-Oberkriegsgerichtsrat, den Cha-
rakter als Geheimer und Mariae-Ober-

kriegsgerichtsrat,
Peltc, Marine-Jntendanturrat, den Charakter als

, »
Admiralitätsrat-

gchtxscr]
den Cha-

ir —

glsscts . MariUe-Schmbau- liallitcfkinch
Schneider memer Baurat

Ahsbahs mit dem

Krankenhagcn Range der

Mltzlass l Mariue-Maschinen- Korvetten-
Schqfck banmeister kapitäne
Has l erhalten.

Eis-nannte

(A"llerh.Beftallungen v. 28· 4. 1917.)

i

V

»

i

I

(Staatss. d. R. M. A. V. 27. 4. 1917.)
Kurowski, Mariue-Werkführer, zum Marine-

Werkmeister-.

(Staatss. d. R. M. A. v. 28. 4. l917.)

Herkc, Marine-Kriegsgerichtsfekretär, zum Militär-

gerichtsschreiber bei Oberkriegsgerichten
mit dem Amtstitel Marine—Oberkriegs-
gerichtssekretär.

Titelverleihungem

(Staatss.d.R.M.A. v.8.5.1917.)
Schäfer, Papendickk, Rugc, Gundlach, Geißlcr

(Waldemar), Wolff, Weidcmann (Paul),
Paulus, Marine - Jntendantursekretäre,
den Titel »Ober-Marine-Jntendantur-
sekretär«,

Lautcnschliigcr, Borchcrs, Tresp, Heut-, Hagen,
Schnabe, Marine - Jutendantursetre-
tariatsassistenten, den Titel ,,Marine-
Jntendantnrsekretär« erhalten.

Versetzt-

(Staatss. d. R. M. A. V. 12.4.1917.)
Ehrenbcrg, Marine-Banrat für Schiffbau, unter

Aufhebung der Verfügung vom 15. Fe-
bruar 1917 (13.III. 1273) mit dem
16. April 1917 unter Versetzung nach
Danzig zur Baubeauffichtigung bei der

Firma F· Schichan kommandiert.

(Staatss. des R. M. A. v. 9. 5. 1917.)
Harbcck, Baumeifter des Schiffbaufaches, mit dem

1. Mai 1917 ab von Kiel nach Berlin.

b. Abschiedsbewilligungem
Mit der gesetzlichen pension in den

Ruheftand versetzt-

(Skaatss. d. R. M. A. v. 29. 4. 1917.)
Redners-, Mari11e-Ober1neister.

c. Ordensverleihungem
(A. K. O. V. 25. 1. 1917.)

Das Kreuz der Inhaber des Königlichen
Haus-Ordens von Hohenzollerm

Wittc (Fricdrich),Botenmeister.

(A. O. v. 26. 4. 1917.)
Den Königlichen Kronenorden 3. Klasse

"

mit Schwertern:
Hagenah, Mariae-Generaloberarzt a. D.

(A. K. O. v. 3.5.19l7.)

Walchc -- -- s-
s Den Roten Adlerorden 2 Klasse mit Eichen-

N k ftaatlich geprufte Baumenter des- s

»

heiko Schiffsmafchinenbaufaches zu Mai-ine-
· .

·

lan Und Schwertes-As
Ins-Am Maschinenbaumeistern. Philipp, Kontreadmiral a. D.

Todesfälle.
MeyerGcrmanu), Mariae-Werkmeister, am 2. Mai 1917 in Danzig gestorben.




